
Stadt Oebisfelde-Weferlingen

Bundestagswahl am 23.02.2025

Wahlhelferschulung

Stadt Oebisfelde-Weferlingen



ABLÄUFE VOR DER WAHL

•Abschluss Wählerverzeichnis 

am 21.02.2025 um 15:00 Uhr

•Übergabe der Wahlunterlagen im Bürgerzentrum 
Oebisfelde und im Rathaus Weferlingen

am 22.02.2025 zwischen 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
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ABLAUF & ORGANISATION AM WAHLTAG

• Bundestagswahl

am 23.02.2025 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

• 26 Wahlbezirke im Stadtgebiet (Briefwahl wird im LK ausgezählt)

→ Wahlkreis 67 Börde - Salzlandkreis

• während der Wahlhandlung müssen immer ein/e Wahlvorsteher/in, 

Schriftführer/in oder ihre Stellvertreter und ein/e Beisitzer/in 

anwesend sein
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ABLAUF & ORGANISATION AM WAHLTAG

• 07:30 Uhr Zusammenkunft des Wahlvorstandes zur

Vorbereitung und Verteilung der Aufgaben

! Bereitschaftsmeldung bis 07:45 Uhr !

• Vorbereitung:

Aushang der Wahlbekanntmachung, Musterstimmzettel im
Eingangsbereich des Wahllokales

Anbringung evtl. Wegweiser (im Koffer)
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MUSTERSTIMMZETTEL
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WAHLWERBUNG

• im und am Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, 
sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude ist jede 
Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten 

•ob eine Beeinflussung der Wähler unmittelbar vor dem 
Zugang zum Wahllokal vorliegt, bestimmt sich unter 
Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten 
und immer unter Berücksichtigung von Besonderheiten im 
Einzelfall 
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WAHLWERBUNG

entscheidend ist, dass der Wähler den Wahlraum 
betreten kann, ohne unmittelbar zuvor durch Propaganda 
oder Unterschriftensammlung behindert oder beeinflusst 
zu werden 

 in der Regel ist von einem freizuhaltenden Umkreis von 
etwa 10 bis 20 Meter zur Eingangstür des Wahlgebäudes 
auszugehen (gem. Durchführungsverordnung zur BTW 
2025)
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ABLAUF WAHLHANDLUNG
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• Überprüfung der Wahlurne auf Inhaltslosigkeit

• Verschluss der Wahlurne mittels Plombe/Siegel

• Vorlage der Wahlbenachrichtigung durch den Wähler, 
Überprüfung der Eintragung im Wählerverzeichnis

→ Ausgabe des Stimmzettels

• bei Nichtvorliegen der Wahlbenachrichtigung, ist ein 
Ausweisdokument mit Lichtbild vorzulegen, Überprüfung 
der Eintragung im Wählerverzeichnis

→ Ausgabe des Stimmzettels
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UNTERSCHIED WAHLBENACHRICHTIGUNG 
UND WAHLSCHEIN



ABLAUF WAHLHANDLUNG

20.02.2025 10

• es dürfen keine weiteren Personen im Wählerverzeichnis 
nachgetragen werden

• bei verschriebenem Zettel darf ein neuer ausgegeben werden, 
der alte Stimmzettel muss unmittelbar vernichtet werden

• sollten Briefwahlunterlagen (rote Umschläge) im Wahllokal 
abgegeben werden (nur bis 15:00 Uhr möglich)

→ unverzügliche Mitteilung an das Wahlbüro



MELDUNG WAHLBETEILIGUNG

• Zu folgenden Zeitpunkten sind Zwischenmeldungen vorzunehmen:

•Alle Wahllokale:
➢11:45 Uhr – Meldung Anzahl Wähler

•Rätzlingen und Walbeck:
➢13:45 und 15:45 Uhr – Meldung Anzahl Wähler

•Seggerde und Eschenrode und Wahllokal mit weniger als 30 
Wähler:
➢15:45 Uhr 
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BESONDERHEITEN - § 68 (2) BWO
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• Keine 30 Wähler bis 15:45 Uhr erreicht, unverzügliche 
Info an das Wahlbüro!



ERMITTLUNG DES WAHLERGEBNISSES
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• zur Ermittlung des Ergebnisses müssen alle 
Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein

• alle Unterlagen von den Tischen entfernen, die nicht 
notwendig sind

• Wahlurnen öffnen, Stimmzettel entnehmen

• Wegweiser zur Ergebnisermittlung im Ordner 
beachten, sowie die Vorschriften zur 
Ergebnisermittlung aus der Wahlniederschrift 



ERMITTLUNG DES WAHLERGEBNISSES

•nach der Ergebnisermittlung die Daten in die Schnellmeldung 
eintragen

•die Schnellmeldung telefonisch durchgeben 

•Wahlniederschrift vervollständigen

•alle Unterlagen verpacken und die Unterlagen zu den 
Verwaltungsgebäuden bringen (Verpackungshinweise aus der 
Wahlniederschrift beachten)
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MUSTER WAHLNIEDERSCHRIFT
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ABSCHLUSS WAHLHANDLUNG

•Übergabe sämtlicher ausgefüllter und verpackter Unterlagen 
durch den Wahlvorsteher an den Mitarbeiter/in der 
Verwaltung

•WICHTIG: Wahlniederschrift, Vollmacht, Zähllisten, 
Formulare, Anträge sind zu unterschreiben
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• Öffentlichkeit wichtiges Wahlrechtsprinzip

• ab Zeitpunkt Zusammentritt Wahlvorstand hat jede Person das Recht 
bis zur Ermittlung des Wahlergebnisses im Wahlraum anwesend zu sein

• Recht ist auf die Beobachtung beschränkt

• Mitglieder des Wahlvorstandes sind nicht verpflichtet mit Beobachter 
in Kontakt zu treten

• Fragen sollten jedoch beantwortet werden (Ausschluss 
Missverständnisse)

• Zulässige und unzulässige Verhaltensweisen von Wahlbeobachtern 
(siehe Handreichung)

UMGANG MIT WAHLBEOBACHTERN
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!


